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in seinem Sdtrifttum. Das Plädoyer ist zurülkhaltend und gemäßigt, vermag aber 
nidtt zu überzeugen. Die politisdte Inflexibilität, dtarakterlidte Sdtwädte und 
religiöse Oberflädtlidtkeit Jensteins bleiben audt in dieser Studie unverkennbar. 

· James Fearns 

Mare D y k m a n s , D' A vignon ~ Rome. Martin V et le cort~ge apostolique, 
Bulletin de l'lnstitut historique beige de Rome 39 (1968) S. 203-309, 2 Tafeln, 
sdtildert mit vielen Einzelheiten die Reise des neugewählten Papstes von Kon­
stanz nadt Rom 1418-1420, insbesondere audt die Bemühungen Avignons und 
einzelner Kurialen, Martin V. zu einem Besudt in der Exilsresidenz zu ver­
anlassen. In diesen Zusammenhang stellt der Vf. audt das von dem langjährigen 
päpstlidten Kämmerer Frans:ois de Conzi~ verfaßte Zeremoniell für den Einzug 
eines Papstes in eine Stadt (Muratori 3, 2 [1734] S. 808-810), das er auf Grund 
mehrerer Hss. kritisdt ediert. H. M. S. 

Eridt M e u t h e n, Das Trierer Sdtisma von 1430 auf dem Basler Konzil. 
Zur Lebensgesdtidtte des Nikolaus von Kues (Budtreihe der Cusanus-Gesellsdtaft 
Bd. 1), Münster 1964, Asdtendorff, XI u. 294 S.- Auf Grund des von ihm auf­
gefundenen und kritisdt aufbereiteten Prozeßdossiers in Cod. Vat. Ottob. lat. 
2745 sowie anderen Materials aus 10 Ardtiven bzw. Handsdtriftensammlungen 
und reidter gedrulkter Quellen und Literatur entwirft der Vf. eine streiken­
weise spannend zu lesende Darstellung des Trierer Sdtismas von 1430 und 
dessen Behandlung auf dem Konzil von Basel. Anlaß des Sdtismas war die 
"Doppelwahl" vom 27. Februar 1430, bei der 11 Stimmen des Kapitels auf 
Jakob von Sierlk fielen, während der Trierer Dompropst Friedridt von Kröv 
und die Rittersdtaft des Hodtstifts für Ulridt von Mandersdteid eintraten. Dem 
Zwiespalt sollte die Ernennung Rahans von Helmstedt durdt Martin V. ein 
Ende bereiten. Der "Dualismus von Land und Herrsdtaft" führte jedodt zu 
gewaltsamer Auseinandersetzung, die audt durdt den hier behandelten lang­
wierigen Prozeß nidtt zu bereinigen war. Da Mandersdteid die gegen ihn ge­
fällte Sentenz des Konzils vom 15. Mai 1434 nidtt anerkannte, madtte erst die 
Resignation Rahans in die Hand des Papstes am 17. April 1439 dem Konflikt 
ein Ende. Ober das landesgesdtidttlidte Interesse hinaus gewinnt die Trierer 
Angelegenheit dadurdt Bedeutung, daß in ihrem Verlauf sidt die Antagonismen 
von Fürst und Landständen wie von Papst und Konzil spiegeln, und dadurdt, 
daß Mandersdteid als Prozeßvertreter den Cusanus gewonnen hatte. Eine geistes­
gesdtidttlidte Pointe: Die Concordantia catholica sollte durdt ihre Widmung an 
Kaiser und Konzilspräsident das "Prozeßklima" zugunsten Mandersdteids be­
einflussen. - Bei aller Würdigung der Rolle des Cusanus ist jedodt der Vf. der 
naheliegenden Verlolkung eines Biographen entgangen, aus dem Trierer Sdtisma 
einen "Fall Cusanus" zu madten. Andererseits wirft der Prozeßverlauf einige 
erhellende Lidtter auf dessen Frontwemsei vom Konzil zu Eugen IV. - Für den 
Konzilienhistoriker ist Meuthens Studie überdies eine Fundgrube für Informa­
tionen über Teilnehmer und Verfahren des Basler Konzils, ersdtlossen durdt 
ein gut gearbeitetes Register. Im Anhang wird eine Prozeßdenksdtrift des Niko­
laus von Kues vom 19. April 1434 ediert. -Beim Verzeidtnis der handsdtrift­
lidten Quellen hätte man sidt nidtt nur die Angabe der Ardtive, sondern audt 
der Bestände, bei den Bibliotheken die Signatur der Codices gewünsdtt. -
Ihre breite Quellengrundlage, die bei der Ausarbeitung angewandte Sorgfalt 
und Kritik sowie die gewandte Darstellung sidtern der Arbeit hohen wissen-
sdtaftlidten Rang. Walter Brandmüller 

Anton L üb k e , Nikolaus von Kues, Kirdtenfürst zwisdten Mittelalter und 
Neuzeit, Mündten 1968, Georg D. W. Callwey, 440 S., DM 34, will "eine 
breitere Lesersdtidtt mit dem Genius des N. v. K. vertraut madten". Im Vorwort 




